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Als „Hate Crimes“ werden Straftaten bezeichnet, deren Opfer gerade deshalb vom Täter ausge-
wählt werden, weil sie einer vom Täter abgelehnten gesellschaftlichen Gruppe angehören. Der
Begriff Hate Crime stammt aus den USA, wo der Ursprung dieses Deliktskonzeptes liegt und wo
es auch als Bias Crime (vorurteilsgeleitete Straftat) bezeichnet wird. Aktuell liegen zu dem The-
menfeld drei Anträge vor (Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, BT-Drs. 17/8131; Antrag der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BT-Drs. 17/8796; Gesetzentwurf des Bundesrates, BR-
Drs. 26/12).

Beispiele aus anderen Rechtsordnungen

Im US-amerikanischen Bundesrecht sind „Hate crime acts“ vor allem Gewalttaten, die verübt
werden aufgrund der tatsächlichen oder wahrgenommenen Rasse, der Hautfarbe oder Religion,
der nationalen Herkunft, des Geschlechts oder der Geschlechtsidentität, der sexuellen Orientie-
rung oder der Behinderung einer Person. Daneben enthält vor allem das Recht der einzelnen
Bundesstaaten unterschiedlichste Regelungen, die bei Hate Crimes eine Anhebung des Strafrah-
mens vorsehen. Das Strafrecht Kanadas sieht vor, dass der Richter im Rahmen der Strafzumes-
sung strafschärfend zu berücksichtigen hat, wenn ein Tatmotiv nachweislich Voreingenommen-
heit, Vorurteil oder Hass gegenüber einer Rasse, nationalen oder ethnischen Herkunft, Sprache,
Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, geistiger oder körperlicher Behinderung, sexuellen Orien-
tierung oder einem anderen ähnlichen Faktor war. In Großbritannien sind sowohl eigene Straf-
tatbestände für Gewaltdelikte vorgesehen, die aus Gründen der tatsächlichen oder vermuteten
Zugehörigkeit des Opfers zu einer Rasse oder Religion verübt werden, als auch die Berücksichti-
gung entsprechender Motive im Rahmen der Strafzumessung. Einbezogen sind hierbei auch die
tatsächliche oder vermutete sexuelle Orientierung sowie die tatsächliche oder vermutete Behin-
derung des Opfers.

Aktuelle Regelungsvorschläge

Die o. g. Gesetzentwürfe der Fraktion der SPD und des Bundesrates sind weitgehend textiden-
tisch und haben zum Ziel, bestimmte hassgeleitete Motive als obligatorischen strafschärfenden
Faktor im Rahmen der richterlichen Strafzumessung einzuführen. Hierzu soll § 46 Strafgesetz-
buch (StGB) dahingehend ergänzt werden, dass beim gerichtlichen Abwägen der für und gegen
den Täter sprechenden Umstände „besonders auch rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige
menschenverachtende“ Beweggründe und Ziele des Täters zu berücksichtigen sind. Zur Begrün-
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dung wird angeführt, dass entsprechend motivierte Straftaten gegenüber sonstigen Gewalttaten
einen erhöhten Unrechtsgehalt aufwiesen, da sie geeignet seien, ganze gesellschaftliche Gruppen
zu verunsichern und den sozialen Frieden zu stören. Die Entwürfe wählen hierbei als Oberbe-
griff den des „menschenverachtenden“ Motivs. Die Ausfüllung dieses Begriffs soll der Recht-
sprechung überlassen bleiben. In der Begründung zum Gesetzentwurf der SPD-Fraktion wird
ausgeführt, dass hierzu auch das Anknüpfen an die politische Einstellung des Opfers, seine Nati-
onalität, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sein äußeres Erscheinungsbild, seine
Behinderung, seine sexuelle Orientierung oder seinen gesellschaftlichen Status zählen. Der Ent-
wurf des Bundesrates zählt zusätzlich auch die Volkszugehörigkeit und die Rasse hinzu.

Im Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden zusätzlich das Alter sowie das Geschlecht
einer Person einbezogen; nicht genannt werden die Merkmale Rasse, Volkszugehörigkeit, politi-
sche Einstellung und äußeres Erscheinungsbild einer Person. Begrifflich wird in dem Antrag von
vorurteilsmotivierten Straftaten gesprochen, die durch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
motiviert seien. Im Gegensatz zu den beiden Gesetzentwürfen zielt der Antrag nicht bereits auf
eine Änderung von § 46 Absatz 2 StGB, sondern empfiehlt, eine rechtstatsächliche Studie in Auf-
trag zu geben, die insofern die tatsächliche Praxis untersuchen soll. Daneben aber soll die Bun-
desregierung aufgefordert werden, einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem in den Straftatbe-
stand der Volksverhetzung (§ 130 StGB) alle „Gruppen“ aufgenommen werden sollen, „deren
Zugehörige davor geschützt werden sollen, insbesondere wegen ihrer sexuellen Identität, ihres
Geschlechts, ihrer Weltanschauung, ihrer Behinderung oder ihres Alters zum Opfer volksverhet-
zender Handlungen zu werden.“

Vergleich und Ausblick

Allen drei Entwürfen ist gemein, dass sie sich nicht auf Gewaltdelikte beschränken. Da in den
Gesetzentwürfen bewusst genauere Definitionen im Gesetzestext vermieden werden, käme es der
Rechtsprechung zu, festzustellen, wann eine spezifisch gruppenbezogene Motivation „men-
schenverachtend“ ist. Bei einer Relevanz von Faktoren wie Alter, Geschlecht oder „gesellschaft-
lichem Status“ kann jeder Mensch verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zugeordnet wer-
den. Die Absicht, mithilfe des Strafrechts ein offenes, demokratisches Klima zu fördern, könnte
dabei möglicherweise auch dysfunktionale Reflexe erzeugen. So wird etwa von US-
amerikanischen Wissenschaftlern konstatiert, dass gerade Hate-Crime-Gesetzgebung auch einen
noch tieferen Keil zwischen die sozialen Gruppen treiben kann.
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